
   
 
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und 
Zahlungsbedingungen der xevIT GmbH 
(xevIT)  
 
§1 Geltungsbereich und Änderungsvorbehalt 
 
(1) Für die Rechtsbeziehungen zwischen der xevIT und 
der Vertragspartei von xevIT-(Dienst) Leistungen bzw. 
xevIT-Ware gelten ausschließlich die nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer zum 
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.  
(2) Änderungen der AGB behält sich xevIT 
ausdrücklich vor. 
(3)  Abweichende Bedingungen der Vertragspartei 
erkennt xevIT nicht an, es sei denn xevIT hätte ihrer 
Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 
 
§ 2 Vertragsabschluß 
 
(1) Die Bestellung der xevIT- (Dienst)Leistungen bzw. 
der xevIT-Ware ist ein bindendes Angebot. 
(2) Ein Vertrag kommt dadurch zustande, dass xevIT 
das durch die Bestellung abgegebene Vertragsangebot 
der Vertragspartei innerhalb 14 Tagen nach Eingang der 
Bestellung durch  eine schriftliche Bestätigung oder 
durch Ausführung der Leistungen bzw. Lieferungen 
annimmt.  
(3) xevIT ist berechtigt, von dem Vertrag 
zurückzutreten, falls die Leistung nicht verfügbar bzw. 
die Ware nicht lieferbar ist, insbesondere aufgrund 
Datenbankfehlers oder Nichtlieferung von Lieferanten 
der xevIT. xevIT verpflichtet sich, die Vertragspartei 
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren 
und etwaige Gegenleistungen der Vertragspartei 
unverzüglich zu erstatten.  
 
§ 3 Umfang und Ausführung der Lieferungen und 
Leistungen 
 
(1) Die Ausführung erfolgt grundsätzlich gemäß den 
Vertragsinhalten sowie den geltenden technischen 
Vorschriften. Im Rahmen der Qualitätspflege behält sich 
xevIT jedoch Veränderungen vor. Der Umfang, die 
Ausführung, Gewichtsangaben sowie dazugehörende 
Unterlagen wie z.B. Muster, Abbildungen, Zeichnungen 
können daher von der Lieferungs- und 
Leistungsbeschreibung, insbesondere hinsichtlich 
Konstruktion und Material, abweichen, wenn die 
Abweichung unter Berücksichtigung der Interessen von 
xevIT für die Vertragspartei zumutbar ist. 
(2) xevIT ist zu Teillieferungen berechtigt, wenn diese 
unter Berücksichtigung der Interessen von xevIT für die 
Vertragspartei zumutbar sind. 
(3) Die Vertragspartei erkennt die Eigentums- und 
Urheberrechte von xevIT an Abbildungen, Zeichnungen, 
Kalkulationen oder sonstigen Unterlagen an und wird 
diese Unterlagen Dritten nicht zugänglich machen. 
Kommt ein Vertragsschluss nicht zustande, sind die 
Unterlagen von xevIT auf Verlangen unverzüglich von 
der Vertragspartei zurückzugeben. 
(4) Statische Berechnungen werden auf Verlangen der 
Vertragspartei und nur gegen gesonderte Vergütung 
abgegeben.  
 
§ 4 Preise und Fälligkeit 
 
(1) Die Preise für xevIT-Ware verstehen sich unfrei ab 
Lager bzw. Werk.  
(2) Die Rechnungen von xevIT sind innerhalb von 10 
Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung 
fällig. Kommt die Vertragspartei in Zahlungsverzug, so 
ist xevIT berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % 
über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 1 des 
Diskontsatz-Überleitungsgesetzes vom 09. Juni 1998 zu 
fordern. Kann xevIT einen höheren Verzugsschaden 
nachweisen, so ist sie berechtigt, diesen geltend zu 
machen. 
(3) Ist ein Gesamtpreis einschließlich Montage 
vereinbart, hat die Vertragspartei einen ungehinderten 
Zugang zum Aufstellungsort, die sofortige Abladung 
durch die Vertragspartei sowie einen trockenen und 
besenreinen Aufstellungsort zu gewährleisten.  
(4) xevIT behält sich das Recht vor, bei Verträgen für 
Waren oder Leistungen, die nicht innerhalb von vier 
Monaten nach Vertragsschluss geliefert oder erbracht 
werden sollen, die Preise entsprechend den 
eingetretenen Kostensteigerungen, insbesondere aus 
Tarifverträgen, Wechselkursänderungen oder 
Materialpreissteigerungen, zu erhöhen. Dies gilt jedoch  

 
 
 
 
 
 
nicht für Dauerschuldverhältnisse. Beträgt die Erhöhung 
mehr als 5 % des  vereinbarten Preises, so hat die 
Vertragspartei ein Kündigungsrecht. 
 
(5) Aufrechnungsansprüche stehen der Vertragspartei 
nur zu, wenn ihre Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von xevIT anerkannt sind. 
Außerdem ist sie zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als ihr 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis 
beruht. 
 
§ 5 Liefer- und Leistungszeiten 
 
(1) xevIT haftet nicht für Schäden aus Lieferverzug, es 
sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit von xevIT. Dies gilt auch für Schäden, die 
durch Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 
hervorgerufen wurden.  
(2) Die Einhaltung der Liefer- und 
Leistungsverpflichtung von xevIT setzt die rechtzeitige 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung der 
Vertragspartei voraus. Insbesondere ist die Abklärung 
aller technischen Fragen, der rechtzeitige Eingang aller 
von der Vertragspartei zu liefernden Unterlagen, 
Zeichnungen, Schaltpläne, erforderlichen Freigaben, 
Genehmigungen, Spezifikationen und sonstigen von der 
Vertragspartei zu erbringenden Mitwirkungshandlungen 
vorausgesetzt. 
 
§ 6 Transportversicherung 
 
Sofern es die Vertragspartei wünscht, wird xevIT die 
Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; 
insoweit anfallende Kosten trägt die Vertragspartei. 
 
§ 7 Haftung   
 
(1) Jegliche Haftung von xevIT ist ausgeschlossen, 
soweit ein Schaden weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig herbeigeführt wurde oder soweit der Schaden 
nicht auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit beruht. Dies gilt auch für Schäden, die 
durch Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 
hervorgerufen wurden. Im Falle einer lediglich 
fahrlässigen Pflichtverletzung durch xevIT, ihre 
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen ist die Haftung von 
xevIT auf den vertragstypischen, im Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
(2) Vorstehende Haftungseinschränkung gilt nicht für 
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz  
(3) xevIT haftet bei Serviceleistungen nicht für die 
unterbrechungsfreie Betriebsbereitschaft der Geräte und 
Anlagen und für Schäden, die durch unsachgemäße 
Handhabung der Soft- oder Hardware durch die 
Vertragspartei oder einen Dritten entstehen. 
 
§ 8 Gewährleistung   
 
(1) Liegt ein von xevIT zu vertretender Mangel der 
Lieferung bzw. Leistung vor, so ist xevIT zur 
Nacherfüllung berechtigt. Dies gilt nicht, wenn ein 
Kaufvertrag oder ein Vertrag, der die Lieferung 
herzustellender oder zu erzeugender beweglicher 
Sachen zum Gegenstand hat, mit einer natürlichen 
Person geschlossen wurde, die nicht im Rahmen einer 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt. Im Falle 
der Nacherfüllung ist xevIT verpflichtet, alle zum Zweck 
der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen.  
(2) Ist xevIT zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in 
der Lage oder verzögert sich diese über angemessene 
Fristen hinaus, aus Gründen, die xevIT zu vertreten hat, 
oder schlägt  sie in sonstiger Weise fehl, so ist die 
Vertragspartei nach ihrer Wahl berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten oder den Preis zu mindern. 
 
§ 9 Nutzungsrechte   
 
(1) Soweit Software zum Lieferumfang gehört, 
überträgt xevIT der Vertragspartei das Nutzungsrecht an 
der Software, das jedoch nicht ausschließlich ist.  
 
 

 
 
 
 
 
 
(2) Die Vertragspartei darf diese Software nur im 
Rahmen des Vertrages nutzen, dies gilt insbesondere 
für die Vervielfältigung und die Weitergabe an Dritte. 

 
3) Wird xevIT aufgrund eines Verstoßes der 
Vertragspartei gegen Urheberrechte und/oder 
gewerbliche Schutzrechte im Zusammenhang mit der 
gelieferten Software in Anspruch genommen, so stellt 
die Vertragspartei xevIT von allen Ansprüchen Dritter 
frei.  
 
§ 10 Eigentumsvorbehalt  
 
(1) Alle gelieferten Waren bleiben bis zum 
vollständigen Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag 
Eigentum von xevIT. Falls die Vertragspartei Kaufmann 
ist, behält sich xevIT das Eigentum an den von ihr 
gelieferten Waren bis zur Erfüllung sämtlicher gegen die 
Vertragspartei bereits entstandenen, wenn auch noch 
nicht fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung 
vor.  
(2) Die Verarbeitung oder Umbildung der 
Vorbehaltsware durch die Vertragspartei wird stets für 
xevIT vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware von 
xevIT mit anderen, xevIT nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwirbt xevIT das 
Eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
des Vorbehaltseigentums zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für bei der 
Verarbeitung entstehende Schäden gilt im Übrigen das 
gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware. 
(3) Die Vertragspartei ist berechtigt, das 
Vorbehaltseigentum im ordentlichen Geschäftsgang 
weiterzuverkaufen. Sie tritt hiermit jedoch alle 
Forderungen an xevIT in Höhe des Rechnungswertes 
ab, die ihr aus der Weiterveräußerung gegen ihre 
Abnehmer entstehen  und zwar unabhängig davon, 
ob das Vorbehaltseigentum ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Diese 
Vorausabtretung gilt auch für aus der 
Weiterveräußerung entstandenen sonstigen Erlöse oder 
Surrogate, die der Vertragspartei gleich aus welchem 
Rechtsgrund gegen Dritte zustehen.  
(4) Bei Weiterveräußerung, Pfändung oder sonstigen 
Eingriffen Dritter hat die Vertragspartei xevIT 
unverzüglich zu benachrichtigen. 
(5) xevIT verpflichtet sich, die ihr zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen der Vertragspartei insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten 
die zu sichernden  Forderungen um mehr als 20 % 
übersteigt. 
 
§ 11 Sonstiges 
 
(1) Sofern die Vertragspartei Kaufmann ist, ist der 
Gerichtsstand - je nach Höhe des Streitwertes - das 
Amtsgericht Ettlingen oder das Landgericht Karlsruhe; 
xevIT ist jedoch auch berechtigt, die Vertragspartei an 
ihrem Wohnsitz zu verklagen.  
(2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ist der Geschäftssitz von xevIT 
Erfüllungsort.  
(3) Für das Vertragsverhältnis gilt ausschließlich 
deutsches Recht. 
(4) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, sofern 
nicht das Gesetz eine andere Form vorschreibt. Dies gilt 
auch für eine Änderung des Schriftformerfordernisses 
selbst. 
(5) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser 
Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungs-
bedingungen unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Es gilt dann 
eine Ersatzklausel, die der unwirksamen Bestimmung 
rechtlich und wirtschaftlich am nächsten kommt.  
 
 
xevIT GmbH 
Otto-Hahn-Straße 18 
76275 Ettlingen  (01/08)



 

 


